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Un Deut ch hie m Lande
beg 168 1 große Liebestäti zugunsten der alten Heimat.

Wir haben ı unsermBericht WeNıger Gewicht auf die durchaus iıcht abhzu-
leugnenden Unzulänglichkeiten gelegt, da an darüber anderswo lesen
kann, wWenn auch eider, WI1e an Sagl, „stark:aufgetragen“‘. Unsere Absicht
Wäl, auf das viele wirklich Gute ı Südamerika aufmerksam machen un
die VO drüben VO  j vorschnellen Urteil warnen. Europa ist alt un!
sl mancher Hinsicht abgelebt, Suüudamerika Jung un aufstrebend, mıt vielen
noch nicht ausgebeuteten Möglichkeiten Es hat noch C111C große Zukunft VOLFr

Sı  9 vorausgeseBL, daß S1 ruhig eıtler entwickeln annn und daß e  I nicht
VO Kuropa AaUuS, etiwa durch den Kommunismus un: ahnliche Finflüsse, daran
gehindert wird.

Entschädigungslose Enteignung?
Von OSWALD von NELL-BREUNING

Ein unSCHAUET Sprachgebrauch hat die willkürlichen Beschlagnahmen un: FEinziehungen
angeblich staatsfeindlichen Vermögens, WIeE sıe 1m Dritten Reiche der Tagesordnung
WäarcHh, fälschlich als Enteignungen bezeichnet; 4! warf Einziehung (Konfiskation) und
Enteignung (Expropriation) durcheinander. Die Ursache wohl dies, daß letztere
Verdeutschung sıch bereits eingebürgert hatte, erstere dagegen noch nicht wahrschein-
lich deswegen, weil 11 KRechtsstaat, den WILE VOor 1933 hatten, Enteignungen (Expropria-
tionen) War ziemlich häufig 9Kinziehungen (Konfiskationen) dagegen Nn 1 (je-
folge der Strafrechtspflege vorkamen (Einziehung der ZUT Mordtat benutzten Waffe, des

Schmuggel benutzten Fahrzeugs, des gepanschten Weines U dgl.), während dıe Ver-
mögenseinziehung ZUT Schädigung oder’ Vernichtung politischer der persönlicher Gegner
1 rechtsstaatlichenLeben keinen Platz hattel.

ährend die Einziehung ihrem Begriff nach eIN: Entschädigung ausschließt (sie ıll
J gerade schädigen!), gehört Enteignung die Entschädigung; Enteignung 1äßt sich J
bestimmen als Entzug des Kigentumsrechts (oder AUs dem FKigentum erfließender Einzel-
rechte) Sache Wertersatz.

Bei der Enteignung geht darum, daß 1nNne bestimmte Sache für P1N€ 1möffentilichen
Interesse liegenden, dem ((emeinwohl dienenden Zweck benötigt WIT: (bei jelsweise e1IN
Streifen and für den - Straße derKisenbahn). Der bisherige Eigentümer MUu|
ein Eigentumsrecht geben; die Sache geht In das Eigentum dessen über, der Trägerıfo
des dem Allgemeininteresse dienenden Unternehmens ist. Es besteht ber nıcht 1e geringsteVeranlassung, den bisherigen FEigentümer 1 Vermögen :ZU schmälern noch auch, dem
Unternehmer die ur Unternehmen benötigte Sache als Geschenk zuzuwerfen. Das
Erfordernis des Gemeinwohls verlangt, daß die Sache aus em Eigentum des bisherigenFEigentümers In das FKigentum Kigentümers übergeht; verlangt weder ıne
Vermögensschädigung desersteren noch EINEG Bereicherung des letzteren. W enn für dasvon
diesem durchzuführende, Interesse der Allgmeinheit liegende Unternehmen Beihilfen
der Zuschüsse notwendig sind, ınd diese ıtteln der Allgemeinheit, nicht ber uf

Vielleicht darf hier des Interesses halber erwähnt werden, IN der Nazizeit VO|  —]
den Kollegien der Gesellschaft Jesu, die nach der Absicht der Gestapo hätten EINSCZOSENwerden sollen, N} vom zuständigen kKegierungspräsidenten „enteignet‘“ wurde nach
Lage der Din  ge ein schonendes Entgegenkommen, das dem verantwortlichen Beamten hätte
Kopf und Kragen kosten können, denn, daß die m Juristische Feinheiten nıcht
besonders bekümmmerte Gestapo den Unterschied VO|  } Einziehung un Enteignung Sar niıcht
begriffen hätte!
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enigen aufzubringen, dessen Sache zufällig ur dieses Unternehmen benöüét
Die französische Gesetzgebung stattetie das Kigentum miıt einem V  besonderen Schutz AUS,

indem SIEe die Enteignung von einer indemnite Juste et prealable abhängig machte?. Die
Enteignung konnte Iso „Zug n Zug  66 <  or SIC. gehen; zuerst mußte die gerechte Ent-
schädigung ermittelt und erlegt sein; dann erst konnte der Eigentumsübergang stattfinden.
Die Gesetzgebung der verschiedenen deutschen Länder verlangte ‚War nicht die vor gängige
Entschädigung, gewährleistete aber 1m Enteignungsfall grundsätzlich ebenfalls volle
Entschädigung, die dahin verstanden wurde, daß nıcht I]  Z der Wert der zZzu enteignenden
Sache ZU ersetizen, sondern uch alle Nachteile der Schäden auszugleichen C} die der
Entzug der enteijgneten Sache für den bisherigen KEigentümer mit sigh brachte. Iso nichtbloß voller Wertersatz, sondern volle Entschädigung.

Die W eimarer Verfassung S 11 1919 dagegen sprach STa Vvon voller der gerech-
ter von Yyemessener Entschädigung (Art. 153 Abs Z Es wWAar klar, daß h:  1ler nıcht eın  S
bloßer echsel Im sprachlichen Ausdruck lag, sondern ıne bedeutsame sachliche Änderung;
Ihre Auswirkung allerdings Wr nıcht allzu gr0ß, einmal weil die meisten Enteignungen
ach WwWIe VOor auf Grund der alteren Landesgesetze erfolgten (ein einheitliches Reichs-
enteignungsrecht ıst niemals geschaffen worden), andern, weiıl 1e höchstrichterliche
Rechtsprechung „angemessene”” Entschädigung 1Im Sinne VO  vn „gerechter‘‘ Entschädigung
auslegte und die „gerechte‘
alten Sinne heranrückte.

6 Entschädigung doch wieder ahe an die Voll-Entschädigung ım

Die scholastischen Theologen des Mittelalters dachten In dieser Hinsicht sehr el freier.
Für s1ıe War keineswegs ausgemacht, daß jedem . Enteignungsfall Entschädigung
gewähren NR  — W enn z. B. der Bürger im Kriege Pferde, Fahrzeuge U, a. I, stellen mußte,
überhaupt In allen Fällen, sich die Überwindung einer allgemeinen Not handelfe,
bestand nach Ansıcht dieser Theologen kein Anspruch auf Entschädigung; wer ber diese
Dinge verfügte, hatte s]ıe gemeinen Besten aufzuopfern. Vor ihren Augen standen
die handgreiflichen Tatsachen: besteht ıne allgemeıne Not der Gefahr:;: ZU ihrer ber-
windung werden diese Sachen benötigt; — kann jetzt nıcht In Kaufverhandlungen da-
rüber mit dem Eigentümer eintreten; 1Iso hat s1e  Za hne alle Weiterungen hinzugeben,
d. h. er muß s1e aufopfern. Die geldrechenhafte Denkweise der neuzeitlichen kapitalisti-
schen Wirtschaft dagegen war diesen mittelalterlichen Theologen noch nicht geläufig.
S0 kamen sSIE nıicht auf den Gedanken, die Sache und den In ihr verkörperten Vermögenswert

unterscheiden und dem Eigentümer War die Aufopferung der Sache aufzuerlegen, ber
ıunter Wahrung ihres Vermögenswertes, h. vorbehaltlich des Anspruchs auf nachträglichen
Wertersatz. Diese Denkweise ıst TST jJungeren Datums. Die Alten dachten konkret; WITr  —
Kinder der kapitalistischen Ara denken abstrakt oft so einseltig quantitativ und ah=-
strakt, daß WIr darüber die Bedeutsamkeit des Spezifisch-Konkreten AUs dem Auge VOeI' -

lieren der doch ungebührlich vernachlässigen. Die Redewendung VOo „Geldschleier“®‘, durch
den hindurch WIT die reale (xuterwelt In ihrer Konkretheit und speziıfischen (qualitativen)
Mannigfaltigkeit nicht mehr sehen, ist N e berechtigt.

Wie dem uch sel  ° Was üunNnsere Frage angeht, sind WITr durch diıe Unterscheidung vonxn

Sachgut und in ıihm verkörperten Vermögenswert scharfsichtiger geworden und müssen 1N-
folgedessen zwischen Enteignung und Aufopferung sorgfältiger scheiden. Die reine
Enteignung schließt kein Opfer 2311 Vermögenswert eın  9 die reine Enteignung dem Er-
fordernis des (emeinwohls genugt, darf uch kein Opfer Al Vermogenswert auferlegt
werden. In diesen Fällen ist daher die angCcmESSCHNE Entschädigung gleich dem vollen
Wertersatz zuzuüglich Ausgleich aller miıt dem Entzu
Nachteile.

des Eigc?ntums verbundenen

FKın Opfer an 5Vermöéenswert,_ wIıe nıcht bloß die entschädigungs lose Entejgnung,
sondern uch die Fnteignung „angemessene‘“ Entschädigung bedeutet, falls diese
hinter der Vollentschädigung zurückbleibt, annn NUuUr ;ugemutet werden, wenn NUüur durch b  eın

Y  I Der ‚Code social”® der Union internationale d’etudes sociales de Malines übernimmt
diese Regelung der französischen Gesetzgebung, als ware sS1eE iıne Norm des natürlichen
Rechts. »V gl, „Sozialer Katechismus“”‘, Aufriß einer katholischen Gesellschaftslehre,
herausg. VOo  vg der Internationalen ®ozialen Studienvereinigung Mecheln, deutsche Aus-
gabe, ‘Frankfurt_ (M) O, (1947), I1
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solches Opfer dem Erfordernis des Gemeinwohls ugt wird Wenn um des Gemeinwohls
willen Opfer Vermögenswert geboten Ist, muß dieses Opfer selbstverständlich g-
bracht werden; dann unter den allgemeinen Begriff der Steuer. Das öffentliche (re-
meinwesen darf diejenigen Steuern auferlegen, die um des Gemeinwohls willen notwendig
sind. Im allgemeiınen gebietet die steuerliche Gerechtigkeit ıne Verteilung der Lasten nach
der allgemeinen Leistungsfähigkeit (die wiederum abstrakt ıin (GGeldeinheitenn wird:
soviel Vermögen, sovıel Einkommen); kann ber durchaus der all eintreten,
daß uch 1er das Spezifisch-Konkrete gegenüber dem Abstrakt-Quantitativen sıch durch-
seitzt: wer die gerade benötigten Sachgüter hbesitzt (heute iwa wWe entbehrlicher Hausrat
erhalten geblieben ist), wird völlig gerechterweise ach dieser spezifisch-konkreten Leistungs-
fähigkeit herangezogen. An( Ausgleich eld wird dem Betroffenen in diesem all
selbst wenn hne allzu große Schwierigkeiten durchzuführen wWare Sar nNnıCc  ht einmal

viel liegen; in der lat wWäare ihm mıt Bezugsrechten, auf die hin beı wieder anlaufender
Produktion Bezahlung CISCHNECEN Mitteln, ber mıt Vorrang VOor andern Kaufwerbern
sıch wieder solche Gegenstände kaufen könnte ehr viel mehr gedient als miıt dem abstrakt
wertmäßigen Ausgleich.

Man WITF':! Sagen:; solche Verhältnisse, \  WIit WIr SIe heute haben, das eld als W ert-
mMesser entthront ıst und scCINEN Wert vVvon zweıten bedruckten Papier (Bezugschein,
Lebensmittelmarke uSW.) erhält, das WITL neben den (reldschein Jegen, sind außergewöhnlich
und gestatten keine verallgemeinernden Schlüsse. Dazu ıst zweierlei Zzu S  ° FEinmal
heute sınd die Verhältnisse Hun einmal so und Was auf den Nägeln brennt ıst die SC
rechte Lösung der heute anstehenden Fragen unter den utıgen Bedingungen Zum
andern: diese Verhältnisse sınd ‚War außergewöhnlich ber der Hauptsache doch
NUuUr innerhalb geldrechenhaften Wirtschaftswelt, WIe€e die kapitalistische Wirt-
schaftsweise miıt dem Hauptbuch als ihrer „Seele‘‘ ist. Außerhalb dieser Sar nıcht ‚.

türlichen, vielmehr recht kunstvollen, nıcht ZU sagen: künstlichen Welt ist Sar nıchts
Besonderes, daß das Quantum ranglert. Das eigentlich Befremdliche und Sonderbare ist NUur

dıeses, daß ‚WCI Sorten bedruckten Papiers Geldschein und Bezugsschein notig
haben, um IN der eit allgemeinen Mangellage diesem N SIC  h natürlichen Vorrang
des Quale VOor dem Quantum anzubequemen.

Da WILE ber mindestens die Fiktion Rechenhaftigkeit der Wirtschaft aufrechter-
halten, INusSsecn WITL Rechenschaft darüber geben, wäann, ınter welchen Umständen und ıiN
welchem Umfang Falle der Enteignung un des (jemeinwohls willen über den bloßen
Entzug des Eigentumsrechts, der sıch hne FEinbuße Vermögenswert durchführbar ıst
och ein Opfer an Vermögenswert gefordert werden darf

1er 1st zunächst auf die beıden W örtchen ‚an SIC:  e  h“ der '"Ton Jegen: 99 sich“ 1aßt
sıch der Entzug des Eigentumsrechts hne FEinbuße Vermögenswert durchführen, ber
nicht allgemein und unter allen Umständen. Aus der Erfahrung der rechtsstaatlichen
Jahrzehnte vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus WISSeCHN WIFr, daß die ZUTF

Durchführung von Siedlungsvorhaben notwendigen Enteignungen ehr oft. deswegen nıcht
durchgeführt werden konnten, weil notwendig SCWESCH V  ® VvVOo Eintritt das Sied-
Jungsunternehmen und daher VO Einleitung des Enteignungsverfahrens bereits Klarheit
ber die Höhe der Entschädigung besitzen. Man kannn eInNn Siedlungsunternehmen nıcht
beginnen, wenn Nan den Siediern n1ıC|  ht angeben kann, WIC teuer sich die Siedlungen
stellen werden: azu ber muß — den Bodenpreis, “ Falle des Grunderwerbs durch Enteig-
NUNS Iso die Höhe der > gewährenden Entschädigung kennen. Ura  1e€ hoch die ‚„„volle‘‘ Ent-
schädigung S1IC. belaufen wird, läßt sıch oft TStT in jahrelangem Rechtsstreit ach durchge-
ührter Enteignung feststellen. Soll das Enteignungsverfahren ZU MM jel führen, ann au ß
enteignet werden können ıne leicht und schnell 11 vorhinein festzusetzende ;ANSEC-
messene*®‘-Entschädigung, die möglicherweise eın Vermögensopfer füur den KEnt-
eigneten bedeutet. hne dieses allenfallsige, in seiner Größe nıcht bekannte, ber
unschwer in erträglichen TeNzen ZU haltende Opfer 1äßt sich das des (zxemein-
wohls willen gebotene Siedlungsverfahren nicht durchführen., Dieses Opfer . ist SOZUSASCH
der Preis, den die Ermöglichung dieses Unternehmens erkauft werden muß. Den
Rechtsanspruch auf V ollentschädigung effenhalten heißt 1el WIie die Schaffung
VO)  —} W ohnsiedlungen Jahmlegen. In Fällen dieser Art WIT diıe angeEMESSCNE Entschädigung
offenbar 1 der Höhe des mutmaßlich gerechten, zutreffenden Wertansatzes liegen.
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In ander äallen vern E d a  ebotene hme }Nen Maßn an IcCh  der f u F7 Vollentschädigun heit würd daß
Vollentschädigun  f}  o nıcht aufgebracht werden kann, E  die Aa  Gewähr erseml  — es, daß A  ung dVollentschädigung den Zweck der Maßnahme 1 tel ür ‚ * 0  C Im ersteren all wird
diejenige Entschädigung angemessen sein, die der vollen Entschädigung so nahe kommt, WIedie Leistungsfähigkeit gestattet. Im letzteren all ıst diejenige Entschädigung als ANSC-messen bezeichnen, die ben s jel hinter der Vollentschädigung zurückbleibt, WIe not-
wendig ist, den Zweck der Maßnahme nicht Zu vereiteln. ährend ersterer all ke  1=nerlei grundsätzliche Schwierigkeiten bietet, bedarf es 1etzl:erem _noch einiger Aus-führungen. !

ZDas heute In der öffentlichen Erörterung stef1ende Beispiel einer Enteignung Uım des
((emeinwohls willen sind die Maßnahmen der Sozialisierungs. Wie sich von selbst
versteht, muß OrWwesS feststehen, daß dıe beabsichtigte Sozialisierung durch Rücksichten
des Gemeinwohls r k Jarg 1 h Ü ist (nicht: miıt gewisser Wahrscheinlichkeit gÜün-stige Wirkungen verspricht, die obendrein vielleicht uch auf andern Wegen erzielt werdenkönnten). ies vorausgesetzt stellt sich die Frage der Entschädigung. Da\ es siıch nicht ım
strafweise Vermögenseinziehung (wie O  sıe iwa gegenüber Kriegsverbrechern gerechtfertigtseın kann) noch UmMm ıne Besteuerungsmaßnahme, sondern die wirtschaftspolitische Maß-nahme der Entprivatisierung handelt, haben WIT  — einen echten Fall der Enteignung vor uns,
>8  st 1Iso grundsätzlich Entschädigung zu gewähren. Nur die Frage nach der Höhe dieserEntschädigung steht oifen. Die Vollentschädigung bildet offenbar die Öbergrenze; denn
Was ber volle Entschädigung hinausginge, ware begrifflich keine Entschädigung mehr.
Die Untergrenze liegt absolut gesehen bei Null Hier ber waltet eın großer Unterschied:die Obergrenze nämlich bıldet den allerdings nicht seltene. Ausnahmen zulassenden

1 fall, die Untergrenze dagegen hbildet den Sanz außergewöhnlichen hm © =

fall, den Grenzfall Im Sirengen Sinn des Wortes, wo die Enteignung aufhört und in diereine Besteuerung umschläg
Wenn Man WI1Ie heute allgemein üblie VO:  =) Enteignung gégeli nm e  Q

Entschädigung spricht, so nımmt In den Begriff der Enteignung das ihm wenigstens
für unser geldrechenhaftes Denken — üıch wesensfremde Element eines Opfers an
Vermögenswert hinein, Iso eın Stuck Besteuerung. Alsdann ber führt ıne gerade und
ununterbrochene Linie VO|  =] der reinen Enteignung Vollentschädigung, die also gar
keine steuerliche Beanspruchung In ich schließt, bis zum Grenzfall der entscbädigungs-losen Enteignung, die reinen Besteuerungscharakter trägt,

In seiner Ansprache an die katholischen Arbeitervereine Italiens vom 1945 sagt
Pius XII —  ber die Sozialisierung: „In jedem Fall erkennen sie die christlichen Ver-
einigungen) d daß die Sozialisierung die Verpflichtung zu einer entsprechenden Schadlos-
haltung mit sich bringt, die berechnet ist nach dem WwWas unter den esonder1; Zeitverhält-nıssen gerecht und billig ist  —' fur alle Beteiligten“.

„Entsprechende Schadloshaltung“, WwIı1e die amtliche deutsehe Übefset‘zufig ich Äusdriickt,
ist offenbar dasselbe, Was ıIn unserer Rechtssprache als „angemesSseNeE KEnts 1gung  00 be-
zeichnet werden pülegt. Über die Art der Berechnung un das Rechenergebnis sagt der
Papst nıchts Näheres. Soll weniger als die Vollentschädigung als „gerecht und billig“
anerkannt werden, so wird der Beweis erbringen sein, warum dieses Weniger.
Je weiter die Zzu gewährende Entschädigung SIC  h VO  vn der Vollentschädigung entfernen
soil, strengere Anforderungen werden an die Beweisführung Z stellen SEeIN. Mit
Redensarten WwIıe „im Falle Von Kapitalgesellschaften erscheine die entschädigungslose Ent-
eignung als angemessen”” () kann man da nicht arbeiten.

Handelt sich um 1€e Beseitigung unerträglicher wirtsch ftlicher Machtétellungen; 1Iso
um das bereits von Pius XI (Quadragesimo annO0O n. 114) angeführte Musterbeispiel
gerechtfertigter Sozialisierung (Entprivatisierung), muß natürlich geprüft werden, ob
die Gewährung der Vollentschädigung dem Enteigneten nicht. den sofortigen Wiederaufbau
einer ebensolchen Machtstellung ermöglichen würde. Soweit diese Machtstellung auf dem
Innehaben geWISSETr wirtschaftlicher Schlüsselstellungen beruhte, mag diese Gefahr nicht
Z.uU besorgen sein, diese Schlüsselstellungen allgemein für Private gesperrt werden.
ewisse SN  Vermögen bilden aber allein durch ihre Größe bereits ginen 1m öffentlichen Leben

Vgl VO V£f. dieses Art. „Sozialisierung”, jese Zeitschrift B 139, 425 ff,
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dem Gie Zzust tt kommen (z 1 monarchischen StaatCcine starke tschaft
liche Ma tstellun Herrse rhauses un unfter Umständen uch dem Herr-
scherhaus: nahestehenden reises von Familien). Unter Verhältnissen aber, die — dem
Konkurrenzkapitalismusden Monopolkapitalismus hervortreiben, SIN  d große Vermögens-
zusammenbaliungen als solche bereits ı efährlich, daß Zu mindesten ernstlich geprüftwerden muß ob hne Beschneidung dieser KRiesenvermögen durch 1ne hinter der Voll-
enischädigung zurückbleibende „angemessene‘‘ Kntschädigung eın Weg ZuU  ar ] Gesundungdes wirtschaftlichen un gesellschaftlichen Gefüges sich finden lasse.

Wie die Din  ge bei 194 Deutschland derzeit (Jahreswende liegen, ıst Z
irgendwie vernünftige Bewertung <  — Vermögen, Unternehmungen der Betrieben
möglich. Am meisten lalisierungsreif erscheinen zudem die jenigen Betriebe,die Bestand-
teile vVvVon Unternehmungen bilden, bei denen ın eıne Bilanzierung von irgendwelchem Er-
kenntniswert allerwenigsten denken ist. Hier ist die Entschädigungsfrage geradezu
unlösbar. Und doch muß hier gehandelt werden. Es wird 1so uch hier nichts übrıgbleiben,
als unter Verzicht auf objektiv_ zutreffende, gerechte Entschädigung in  — gewissenhafter
Schätzung ine mutmaßlich dem gerechten Maß nahekommende „angemessene“ Entschädi-
Sun festzusetzen. inmanchen Fällen ma man annehmen können, daß die Wiederinstand-
setzung stark zerstöorter Werksanlagen ınfer heutigen Umständen 1iNe© schwere Last
bedeutet, daß s1eC als vollgültiger Kaufpreis für das Werk gelten kann.; Anders, sich

betriebsfähige Anlagen handelt, an deren Erwerb selbst das Ausland hohes Interesse
nımmt, daß die Kosten der Demontage ıun: des Abtransportes ohnend erscheinen. Jeder all
erfordert eigene nd gewissenhafte Prüfung.
Abgesehen VO  s denFällen, denen eın enteignendes (sozialisierendes) WerkwWESCH

des Grades seiner Zerstörungen und der Schwierigkeit des W iederaufbaus der aus andern
Gründenüberhaupt nicht als positıver Vermögenswert anzusehen ist, ann entschädigungs-
Lose Enteignung als er Grenzfall, 11 dem die Enteignung i die Besteuerung e  ber-
geht, Nur annn gerechtfertigt‘SCHN, wWenn die volle steuerliche Erfassung des dem ent-
eigneten (sozialisierten) Vermögens il verkörperten Vermögens e  e S unterer ück-
sicht steuerlicher Gerechtigkeit, gerechter Lastenverteilung, gerechtfertigt ist.4

‘ Umschau
NATURWISSENSCHAFT, N  9 sonders der Jüngeren Generation, WIe auch

WELTA  AUUNG der Philosophie un: Theologie diesem ufe

Daß en naturwissenschaftlichesInstitut gefolgt sind un: iıch }} dem schwer Z  —-
gänglichenClausthal VOo: ı E April 1948Arbeitstagungüber Naturwissenschaft, Arbeitstagung getroffen habenReligionunWeltanschauung einlädt, ma Es ist J richtig, daß die übergreifendenVerwunderung erregen, Das 13 —

stıtut für anorganische Chemie und (Grenz- Beziehungen erWissenschaften nıcht ZU

gebiete in der fi%aiiser;fiilhelm-Gesélls0haft Arbeitsbereich der Einzelwissenschaften
hören, daß SsS1EC vielmehr das Gehiet unZUT Förderung derWissenschaften, Claus-

thal-Zellerfeld 11 Oberharz, _hat diese Ver- die Zuständigkeit der.übergeordneten W is-
wunderung nicht gescheut. Daß man sich senschaften, der Wissenschaftstheorie und
ber eme solche Finladung wundert un daß der Philosophie fallen, WIie uch die he0-

1lo:! sich Nur VoO  = sich aAuUS e1in Ver-Sie nicht allerorten Verständnis gefunden
hältnishat, zeigt Nnur, WIe selbstverständlich die den übrigen Wissenschaften

Aufspaltung der Wissenschaften nd des geben kann. ber wWIe iun die Lage C11-

anzen Kulturlebens schon geworden ist Um mal geworden ist, konnte der Anstoß Zu e1l-
Sichwiederfinden der Wissenschaftenerfreulicher ist daß CINC großeAnzahl

von Vertretern der Naturwissenschaft, be- wirksam NUr vVon unten ausgehen, von 10

Zum Ganzen vgl dıe beiden Schriftchen des der Reihe der Wirtschafts- nd 9

zialpolitischen F lugschriften, Heft /6 „Kirche und Eigentum““, Z  9 und Heft „Staat
und Figentum“®, 8/10, Volksvereinsverlag o. J. (1929)
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